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Ist Ihr Unternehmen im Umbruch, steht auch Ihre
Personalpolitik vor neuen Herausforderungen. Ihre
individuelle Situation ist zu rationalisieren oder
neu zu strukturieren. Für das Handling der kom-
plexen Anforderungen an Ihre Human Resource
Abteilungen, haben wir nicht nur das größte Team
am Markt: Als einzige österreichische Kanzlei im
globalen Netzwerk von Ius Laboris gehören wir 
national und international zu den Top-Experten 
im Arbeitsrecht. 
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„Ein Beruf ist das Rückgrat 
des Lebens.“ 

(Friedrich Nietzsche)

Den sich permanent ändernden Anforderungen in einem sich
ständig entwickelnden wirtschaftlichen Umfeld, dem Entste-
hen neuer Rechtsgebiete und der voranschreitenden Speziali-
sierung begegnen wir mit hoher Expertise und umfassenden
Wissen.

Geburtsdatum als
Grund für Jobverlust
Altersgrenzen. Sie sind nicht immer diskriminierend.

Beim Thema Altersdiskriminie-
rung geht es nicht immer nur um
„ Zwangspensionierungen“. Auch
junge Arbeitnehmer fühlen sich
mitunter benachteiligt, einige
Fälle landeten vor dem EuGH.
„ Die Entscheidungen sind im eu-
ropaweiten Kontext zu sehen und
haben entsprechendes Gewicht
für die Praxis in Österreich“, sagt
Franz Heidinger, Partner bei Alix
Frank Rechtsanwälte.

Recht bekam eine deutsche
Arbeitnehmerin, die seit zehn Jah-
ren beim selben Dienstgeber be-
schäftigt gewesen und mit nur ein-
monatiger Frist gekündigt worden
ist, weil laut deutschem Recht Zei-
ten vor Vollendung des 25. Le-
bensjahrs nicht für die Bemessung
der Kündigungsfrist zählen. Der
EuGH wertete das als Altersdiskri-
minierung, Anders entschied er im
Fall eines Bewerbers für den feuer-
wehrtechnischen Dienst, der nur
deshalb nicht berücksichtigt wur-
de, weil er zum Einstellungstermin
die Altersgrenze von 30 Jahren
überschritten hatte. Dass er sich
schon viel früher beworben hatte,
tat für das Gericht nichts zur
Sache: Es sei zulässig, eine Rege-
lung zu treffen, die der Schaffung
einer ausgewogenen Altersstruk-
tur diene. Ebenfalls keinen Erfolg
hatte eine Zahnärztin, die mit ih-
rem 68. Lebensjahr die Zulassung
zur vertragsärztlichen Versorgung
verlor. „ Der EuGH vertrat die An-
sicht, dass die Kontrolle der Aus-
gaben im öffentlichen Gesund-
heitssektor und die Verteilung der
Berufschancen zwischen den Ge-
nerationen eine taugliche Recht-
fertigung dafür sei“, so Heidinger.
Anders gelagert ist der Fall jener
Tiroler Zahnärztin, die mit Errei-
chen des niedrigeren Regelpensi-
onsalters für Frauen gegen ihren
Willen in Pension geschickt wur-
de. „ Hier lag eine Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts vor“, so
Rechtsanwältin Ruth Hütthaler-
Brandauer.

Die bisherige Praxis der Be-
endigung von Dienstverhältnis-
sen mit dem Argument der mög-
lichen Pensionierung bezeichnet
Hütthaler-Brandauer als „ äußerst
fragwürdig“. Laut OGH sei „ ver-
einfacht gesagt, eine Beendigung

wegen Pensionsreife nur dann
zulässig, wenn sich Weiterarbei-
ten pensionsrechtlich nicht mehr
lohnt“. Dagegen wehren konnte
man sich bisher aber nur mithilfe
der allgemeinen Kündigungsan-
fechtung. „ Nach der EuGH-Ent-
scheidung können sich Frauen
auch auf Ungleichbehandlung
und damit auf Nichtigkeit der
Kündigung berufen“, so die Ar-
beitsrechtsexpertin.

Kündigung sozialwidrig?
Mit 65 Jahren betrifft das Problem
der „ Zwangspensionierung“
Männer und Frauen. Mit einem
Verstoß gegen das Gleichbe-
handlungsgebot lässt sich dann
nicht mehr argumentieren. „ Eine
Anfechtung der Kündigung ist
dann nicht sozialwidrig, wenn
die Pensionsversorgung zu keiner
nennenswerten Verschlechte-
rung führt“, so Hütthaler-Brand-
auer. Auch Vertragsklauseln, die
eine Beendigung des Dienstver-
hältnisses mit Erreichen dieser
Altersgrenze vorsehen, können
dann, etwa aus Gründen des Ar-
beitsmarkts und der Beschäfti-
gungspolitik, legitim sein.

Jakob Widner, Partner bei
Graf & Pitkowitz, kann sich
höchstens „ ausgerissene“ Fälle
vorstellen, in denen man trotz Er-
reichen des Regelpensionsalters
mit der Sozialanfechtung einer
Kündigung durchkommt. Dass
Unternehmer ihre älteren Mitar-
beiter zum völligen Ausstieg aus
dem Erwerbsleben zwingen kön-
nen, stimmt aber so nicht. „ An-
ders als bei Berufsunfähigkeits-
und vorzeitigen Alterspensionen,
gibt es bei der Regelpension kei-
ne Ruhensbestimmungen“, so
Widner. Man kann trotzdem
selbstständig oder unselbststän-
dig weiterarbeiten – vorausge-
setzt, man findet Arbeit.

Unternehmen dürfen auch
nicht ohne Weiteres von älteren
Mitarbeitern die Vorlage der Pen-
sionsunterlagen verlangen.
„ Wenn der Arbeitnehmer zu-
stimmt, dürfen Pensionsdaten er-
mittelt und benützt werden“, so
Widner. Zu hinterfragen sei dabei
immer, ob die Zustimmung tat-
sächlich „ freiwillig“ erfolgt ist. cka

Arbeitsverfassung.
Neue Fristen, mehr

Informationspflicht,
weniger Mitsprache

bei Leistungsentgelten.

VON CHRISTINE KARY

Licht und
Schatten für
beide Seiten

Vorschusslorbeeren für ihre Aus-
gewogenheit bekam die mit Jah-
resbeginn in Kraft getretene Novel-
le zum Arbeitsverfassungsgesetz
von der Wirtschaftskammer. Und
tatsächlich hat weder die Arbeitge-
ber- noch die Arbeitnehmerseite
nur Grund zum Jubeln, für beide
ergeben sich Vor- und Nachteile.

Verändert wurden unter ande-
rem einige Fristen. Von einer be-
absichtigten Kündigung muss der
Betriebsrat jetzt eine Woche und
nicht mehr fünf Arbeitstage vorher
verständigt werden, was vor allem
für Betriebe Bedeutung hat, in de-
nen nicht die übliche Fünftagewo-
che gilt. Außerdem haben Arbeit-
nehmer jetzt zwei und nicht mehr
bloß eine Woche Zeit, um eine
Kündigung anzufechten. Begrüßt
wird das nicht nur von Arbeitneh-
mervertretern. Es erhöhe die
Chancen auf eine einvernehmliche
Lösung, meint Ralf Peschek, Part-
ner bei Wolf Theiss. Eine Woche
sei für Verhandlungen sehr kurz,
und sei die Klage erst einmal ein-
gebracht, seien die Fronten meist
verhärtet. Wolfgang Kapek, Partner
bei enwc, findet die längere Frist
ebenfalls „ auch aus Arbeitgeber-
sicht nicht störend“. Vorher habe
es oft Wiedereinsetzungen wegen
der Fristversäumnis gegeben, mit
dem Endeffekt, dass die Anfech-
tung dann doch noch möglich war.

Keine Chance auf neuen Job?
An einem Problem für Arbeitneh-
mer kann aber auch die längere
Frist nichts ändern: Vor allem in
überschaubaren Branchen mit we-
nigen Playern auf dem Markt trau-
en sich manche nicht, eine Kündi-
gung anzufechten – aus Sorge, dass
sie dann schon allein deshalb kei-
nen Arbeitsplatz mehr bekommen.

Eine weitere Neuerung betrifft
leistungsbezogene Entlohnungs-
systeme. Dafür war, wie der OGH
in einem zum Teil heftig kritisier-
ten Urteil klarstellte, nach der alten
Rechtslage generell – und nicht nur

bei „ Akkordähnlichkeit“ – die Zu-
stimmung des Betriebsrats nötig.
„ Faktisch lief das auf ein Vetorecht
hinaus“, so Peschek. Jetzt gilt die
zwingende Mitbestimmung nur
mehr für „ Akkord-, Stück- und Ge-
dinglöhne sowie akkordähnliche
Prämien und Entgelte“. Über sons-
tige leistungsbezogene Gehalts-
oder Prämiensysteme kann zwar
eine Betriebsvereinbarung abge-
schlossen werden, sie muss es aber
nicht. Denn, so die Erläuterungen
zum Gesetz: Es gehe darum, Be-
triebsräten eine Handhabe gegen
gesundheitsgefährdende Systeme
zu geben – und das sei durch den
Begriff „ akkordähnlich“ abgedeckt.

Horst Lukanec, Arbeitsrechts-
experte bei Binder Grösswang, be-
grüßt die Novelle, räumt aber ein,
dass sie weitere Rechtsfragen auf-
wirft. Unklar sei die Auswirkung
auf bestehende, gültige oder nich-
tige, Vereinbarungen. Und: „ Die
Rechtsprechung wird sich wohl
mit der Abgrenzung zwischen ak-
kordähnlichen und sonstigen leis-
tungsbezogenen Entgelten befas-
sen müssen.“

Für Peschek könnte es ein Ab-
grenzungskriterium sein, ob stän-
dig unter Dauerdruck gearbeitet
werden muss, um eine entspre-
chende Entlohnung zu erreichen.
Vorstellbar wäre das nicht nur am
Fließband, sondern beispielsweise
auch in einem Callcenter, wenn
sich die tägliche Zahl der Anrufe
unmittelbar auf dem Gehaltszettel
niederschlägt. „ Den Begriff ,ak-
kordähnlich‘ wird letztlich eben-
falls der OGH zu definieren ha-
ben“, meint Andreas Bauer, Kanz-
lei Brauneis Klauser Prändl.

Einzelvereinbarungen über
leistungsabhängige Bezüge waren
zum Teil auch nach der alten
Rechtslage möglich. Kapek warnt
Unternehmen davor, jetzt zu versu-
chen, solche Abmachungen durch
eine freiwillige Betriebsvereinba-
rung abzuändern. „ Eine für den Ar-
beitnehmer günstigere Einzelver-

einbarung kann dadurch nicht
,overruled‘ werden“, stellt er klar.
Dazu müsste der Mitarbeiter schon
darauf verzichten. Ist dagegen die
Betriebsvereinbarung günstiger, gilt
sie trotz einer vorher getroffenen
Einzelabsprache. Wobei sich mit-
unter auch darüber streiten lässt,
was nun wirklich günstiger ist. Von
all dem von vornherein nicht be-
troffen sind Prämien und Boni für
leitende Angestellte, für die das Ar-
beitsverfassungsgesetz nicht gilt.
Das werde allerdings oft zu weit
ausgelegt, meint Kapek. Um darun-
terzufallen, müsste man schon
„ unternehmergleichen Einfluss“
und jedenfalls Personalkompetenz
haben.

Entscheidungsgrundlagen teilen
Präzisiert worden sind jene Infor-
mationspflichten, die der Unter-
nehmer beispielsweise vor geplan-
ten Betriebsübergängen oder Um-
strukturierungen gegenüber den
Belegschaftsvertretern hat. Das sei
jetzt „ ein bisschen weniger
schwammig formuliert“, konsta-
tiert Christoph Wolf, Partner bei
CMS Reich-Rohrwig Hainz. Der
Unternehmer müsse rechtzeitig
vor einer geplanten Maßnahme
„ jene Kennzahlen, die er bei der
internen Bewertung gehabt hat,
auch dem Betriebsrat geben“.

Wie viel das in der Praxis än-
dern wird, bleibt abzuwarten. Bau-
er vermutet, dass so mancher Ar-
beitgeber die Informationen wei-
terhin so dürftig wie möglich hal-
ten wird. Denn wird zu wenig oder
zu spät informiert, halten sich die
Sanktionen weiterhin in Grenzen.
Zwar gibt es die Möglichkeit einer
Feststellungsklage, unter Umstän-
den droht auch eine Verwaltungs-
strafe. Und kommt es zu einem
Verfahren, bedeutet das negative
Publicity. Eine geplante Maßnah-
me wegen der Verletzung der In-
formationspflicht zu verzögern
oder gar zu verhindern, ist aber
nicht möglich.

Wer arbeitet akkordähnlich? Das könnte bald Gerichte beschäftigen.
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